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forensik als das
zentrale thema
Immer mehr Menschen mit psychischen Erkrankun-
gen kommen in Österreich mit dem Strafgesetz in Be-
rührung. Diese Ausgabe der pro mente austria Zeit-
schrift steht ganz im Zeichen der Forensik, also der
Straffälligkeit von Menschen mit psychischen Prob-
lemen. – Das Editorial von Ing. Mag. Margret Korn.

liebe leserin, lieber leser!

Der Bereich der forensischen Psy-
chiatrie gewinnt zunehmend

das öffentliche Interesse. Zum Einen
steigt die Zahl derer, die mit einer
psychiatrischen Diagnose eine Straf-
tat begehen (siehe Interview Reg.-
Rat Kahl) zum Anderen regen die
aktuellen Schlagzeilen (Kampusch,
Amstetten,...). intensive Diskussionen
über mögliche Hintergründe und
sich daraus abzuleitende Konsequen-
zen an. Hier können wir durch die Er-
fahrungen der letzten vier Jahre ei-
nen fachlich fundierten und seriösen
Beitrag bieten, da wir erfolgreich mit
Menschen arbeiten, die aufgrund ei-
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ner psychischen Erkrankung eine
Straftat begangen haben: Von insge-
samt 48 Personen, die inzwischen
unsere Wohnhäuser in Salzburg und
Linz wieder verlassen haben, musste
nur bei zwei Personen (das sind 4 Pro-
zent) der Weg in Richtung Freiheit
wieder unterbrochen werden. Dies
allerdings nicht aufgrund einer neu-
erlichen Straftat, sondern weil sie die
richterlichen Weisungen nicht erfül-
len konnten (zum Beispiel: Alkohol-
abstinenz).

Für jene 46 Menschen, die nun
nach einem 2-jährigen Aufenthalt in
den Wohnhäusern der pro mente
plus, gelernt haben mit ihrer Erkran-
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kung besser umzugehen, ist meist
eine langfristige Betreuung notwen-
dig. So werden 15 noch in den forensi-
schen Nachfolgewohneinrichtungen
und zehn in klassischen psychiatri-
schen Nachsorgeeinrichtungen be-
treut. Langfristiges Ziel muss sein,
nicht zu reintegrieren und resoziali-
sieren, nachdem jemand aufgrund
seiner unbehandelten und unver-
sorgten psychischen Erkrankung eine
Straftat begangen hat, sondern die
psychosoziale Versorgung in Öster-
reich auf ein Niveau anzuheben,
sodass jeder, der Unterstützung bei
der Bewältigung seiner Erkrankung
benötigt, diese auch erhält.

Die Hirnforschung macht in den
letzten Jahren durch ständig opti-
mierte Bild gebende Verfahren sehr
große Fortschritte. Vielleicht kann
diese Forschungsdisziplin helfen,
psychische Erkrankungen doch in
den Bereich somatischer Krankhei-
ten zu ‘heben‘ – dadurch könnte
mehr Klarheit darüber geschaffen
werden, dass hier Behandlung nicht
ausschließlich im klassischen medizi-
nischen Sinn erfolgen darf, sondern
dass es gemäß dem Dreisäulenmo-
dell (Psychopharmaka, Psychothera-
pie, Soziotherapie) sehr individuelle,
maßgeschneiderte und personen-

editorial

orientierte Unterstützungsangebote
geben muss. Der Schlüssel liegt ein-
deutig in der Prävention und bei der
Versorgung von Kindern und Jugend-
lichen, die an psychischen Erkran-
kungen leiden oder Verhaltensauf-
fälligkeiten zeigen. In diesem Bereich
gibt es noch viel zu tun.

Wir beweisen mit unserer Arbeit
ständig, dass funktionierende Kon-
zepte vorhanden sind, allein der
politische Wille zur flächendecken-
den Umsetzung mit den dafür not-
wendigen finanziellen Ressourcen
ist notwendig. Dennoch sehen wir
die Entwicklung im Bereich der Fo-
rensik sehr positiv für unsere Klien-
tInnen. Dank der außerordentlich
intensiven Zusammenarbeit (bitte
lesen Sie dazu besonders auch unse-
re Titelstory von Anja Niederreiter
auf Seite 4) aller Beteiligten, wie Jus-
tizanstalt, Gericht, Klinik, Ambulanz
und Wohnhaus, sind sehr effiziente
Wege der Unterstützung entwickelt
worden, mit denen wir Menschen
sorgsam und professionell begleiten
um sich in der ‘freien‘ Welt wieder
zurechtzufinden.

Ing. Mag. Margret Korn 
ist Geschäftsführerin von pro mente

Salzburg und von pro  mente plus

Die forensische Psychiatrie ist
ein Teilgebiet der Psychiatrie,

aber auch der Rechtsmedizin und
befasst sich mit dem Grenzgebiet
von Psychiatrie und Recht. Dazu
gehören juristische Fragen wie die
Beurteilung der Schuldfähigkeit
von Straftätern, aber auch Gut-
achten im Hinblick auf die Un-
terbringung in geschlossenen An-

stalten oder die Betreuung von
(mutmaßlich) psychisch Kranken.
Der Begriff Forensik stammt vom
lateinischen forum „Marktplatz,
Forum, Foren“, da Gerichtsverfah-
ren, Untersuchungen, Urteilsver-
kündungen sowie der Strafvollzug
im antiken Rom öffentlich und
meist auf dem Marktplatz durch-
geführt wurden.

D
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Die häufigsten Diagnosen bei Pa-
tienten, die wegen schwerer De-

likte in den Maßnahmenvollzug ein-
gewiesen werden, sind Erkrankun-
gen des schizophrenen Formenkrei-
ses. Das sogenannte Lifetime-Risiko,
an einer schizophrenen Psychose zu
erkranken, beträgt ein Prozent, das
heißt, statistisch gesehen durchlebt
jeder Hundertste mindestens ein-
mal in seinem Leben eine schizo-
phrene Episode.

durchgerutscht
Schizophrenie ist also eine verbrei-

tete Krankheit und es stehen den
betroffenen Menschen breit gefä-

pro mente austria

D

Prävention, Akutversorgung und Nachsorge zur Wiedereingliederung in die Gesell-
schaft –  der Umgang mit forensischen Patienten ist genau geregelt. Im Alltag ist
aber – wie durch fürchterliche Straftaten ersichtlich – vieles nicht kalkulierbar.

cherte präventive Anlaufstellen zur
Verfügung (Einrichtungen der pro
mente austria, Selbsthilfegruppen
etc.). Nichtsdestotrotz gibt es immer
wieder Menschen, die durch das (zum
Teil wahnhaft fehlinterpretierte) Sys-
tem  „rutschen“ und die ihnen ange-
botenen Hilfen nicht nutzen oder
aufgrund der räumlichen Entfer-
nungen zu den Angeboten nicht nut-
zen können. Zwingend notwendig
wären in Österreich flächendeckende
niederschwellige Angebote um eine
Auseinandersetzung mit der stigmati-
sierten Erkrankung zu ermöglichen
und zu erlernen mit dieser umzuge-
hen. Prädikatoren für einen ungünsti-
gen Verlauf sind: soziale Isolation, län-

geres Bestehen der Episode vor einer
Behandlung und fehlende Beschäfti-
gung. Erkrankte, im Rahmen des schi-
zophrenen Formenkreises, bilden die
Hauptzahl der im Maßnahmenvoll-
zug untergebrachten Menschen
(rund 80 Prozent). Wird ein Mensch
mit psychiatrischer Grunderkrankung
dahingehend auffällig, als er eine
Straftat begeht, die mit Freiheitsstra-
fe geahndet werden kann, kommt es
zur Einweisung in den Maßnahmen-
vollzug (§ 21 StGb). Ist bereits vor der
Hauptverhandlung ein signifikanter
Behandlungserfolg eingetreten und
der Untergebrachte in der Lage sich
mit der Erkrankung verantwortlich
auseinander zu setzen, die Gefähr-

prävention – akutversorgung
und nachsorge als prävention
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Forensische Psychiatrie hat eine
sehr verantwortungsvolle Auf-

gabe zu erfüllen. Die dort unterge-
brachten, zur Therapie aufgenom-
menen Menschen sind stigmamä-
ßig mehrfach vorbelastet: einerseits
wegen einer kriminellen Handlung,
andererseits wegen psychischer
Erkrankung. Das erfordert ein be-
sonders sorgfältiges und verant-
wortungsbewusstes Umgehen vor
allem mit Fragen der Entlassung
und Integration in die Gesellschaft.

im blickpunkt
Forensische Psychiatrie steht

aber auch sehr im Blickpunkt der
Öffentlichkeit, wenn spektakuläre
Straftaten geschehen, werden fo-
rensisch psychiatrisch Tätige be-
fragt um möglichst früh – und oft
ohne detaillierte Information über
die Persönlichkeiten – Aussagen
zu Profil des Täters, der Krankheit
und auch der Verantwortlichkeit
zu erstellen. Die Öffentlichkeit hat
ein gewisses Recht auf Informa-
tion und es ergeben sich dadurch
auch Möglichkeiten auf psychi-
sche Befindlichkeit von Menschen
generell einzugehen.

Auf der anderen Seite muss
man aber sehr aufpassen, dass
nicht zu sehr verallgemeinert wird,
d.h., dass die psychologischen Be-
weggründe und damit verbunde-
ne Straftaten als potenzielle Ge-
fährdung von psychisch Kranken
für die Allgemeinheit dargestellt
werden. Dadurch wäre die Gefahr
der Verstärkung der Stigmatisie-
rung gegeben. Verschweigen frei-

lich bringt nichts. Die Psychiatrie
sollte meiner Meinung nach aktiv
zu ihren Aufgaben und Möglich-
keiten aber auch Grenzen stehen.
Hier halte ich die forensische Psy-
chiatrie wiederum für angetan
selbstkritisch Grenzen ihrer Mög-
lichkeiten auch auszudrücken und
dazu zu stehen, dass gewisse Hin-
tergründe und Motive von krimi-
nellen Handlungen zu gewissen
Zeitpunkten oder vielleicht auch
immer nicht klar nachvollziehbar
oder erklärbar sind.

Wie alle psychiatrischen Fächer
ist auch die forensische Psychia-
trie eine Disziplin, die multidiszi-
plinär arbeiten muss. Sozialuto-
pismus und irreale Haltungen ha-
ben in der forensischen Psychia-
trie nichts verloren, wenngleich es
unbedingt nötig ist, dass auch die
forensische Psychiatrie den mo-
dernen Entwicklungen psychia-
trischen Handelns folgt und den
betreuten Personen entsprechen-
de Angebote in Absprache mit
Gericht und gesetzlicher Fundie-
rung bietet.

Moderne Entwicklungen in der
Diagnostik vor allem auch im psy-
chologischen Bereich aber auch
psychotherapeutische Vorgehens-
weisen und Unterstützung durch
Ergotherapie, Kunsttherapie, Phy-
siotherapie, Musiktherapie för-
dern die Erfolge im forensisch psy-
chiatrischen Bereich und bieten
eine wesentlich höhere Verläss-
lichkeit hinsichtlich Prognoseer-
stellung und damit auch gesell-
schaftlichen Schutz.

der leitartikel
von w. hofrat univ.-doz. prim. dr.
werner schöny, obmann pro mente austria

forensik bedeutet auch
gesellschaftlicher schutz

einführung

lichkeit mit gelinderen Mitteln hint-
anzuhalten, kann die Einweisung be-
dingt nachgesehen werden (§ 45
StGb). In dieser Frage Klarheit zu
schaffen ist Aufgabe der sachverstän-
digen Gutachter.

zweierlei massnahmen

Grundsätzlich kann unterschieden
werden zwischen dem Maßnahmen-
vollzug gegen zurechnungsunfähige
geistig abnorme Rechtsbrecher (§ 21
Abs. 1 StGB) und dem Maßnahmen-
vollzug gegen zurechnungsfähige
geistig abnorme Rechtsbrecher (§ 21
Abs. 2 StGB). Delikte wie die gefährli-
che Drohung, welche zur Einweisung
in den Maßnahmenvollzug führen,
zeigen eine vorausgegangene man-
gelnde Versorgung. Oft finden diese
„Anlasstaten“ im familiären Verbund
oder Bekanntenkreis statt und bieten
damit auch die Gelegenheit, den psy-
chisch kranken Menschen eine Be-
handlung zuteil werden zu lassen,
was der Hilflosigkeit der Umgebung
Ausdruck verleiht. § 164 Absatz 1 Straf-
vollzugsgesetz: „Die Unterbringung
in einer Anstalt für geistig abnorme
Rechtsbrecher soll die Untergebrach-
ten davon abhalten, unter dem Ein-
fluss ihrer geistigen oder seelischen
Abartigkeit mit Strafe bedrohte
Handlungen zu begehen. Die Unter-
bringung soll den Zustand der Unter-
gebrachten so weit bessern, dass von
ihnen die Begehung mit Strafe be-
drohter Handlungen nicht mehr zu
erwarten ist und den Untergebrach-
ten zu einer rechtschaffenen und den
Erfordernissen des Gemeinschafts-
lebens angepassten Lebenseinstel-
lung verhelfen.“ – soweit der Geset-
zestext. Derzeit sind über 300 psy-
chisch kranke Straftäter nach § 21.1. im
österreichischen Maßnahmenvollzug
untergebracht.

Anja Niederreiter,
Leiterin der Wohneinrichtungen

NEULAND Salzburg

F



Betreutes Wohnen oder eine am-
bulante Unterstützung ist die

Basis jeder Wiedereingliederung. Es
geht also um ein gutes Umfeld. Im
Rahmen der Etablierung eines Ver-
sorgungssystems für psychisch
kranke Straftäter sind unter der „pro
mente plus GmbH“ im Jahr 2005 die
24 Stunden betreuten Wohnein-
richtungen NEULAND in Oberöster-
reich bei Linz und in der Stadt Salz-
burg entstanden. An diese Einrich-

6
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tungen wurden mehrere Trainings-
wohnungen – auch Zuwohnungen
genannt – und das Angebot der auf-
suchenden Betreuung angeschlos-
sen. Die Trainingswohnungen wer-
den von der „pro mente plus“ ange-
mietet und zwei bis fünf mal wö-
chentlich betreuend aufgesucht. Die
aufsuchende Hilfe wird in klienten-
eigenen Wohnungen, im Umfang
der richterlich angewiesenen Wo-
chenstunden (2 bis 6 Stunden) ange-

boten. Zusätzlich zu den Wohnange-
boten (mit aktuell 48 Plätzen) ver-
fügt die „pro mente plus GmbH“
über insgesamt drei forensische
Ambulanzen (FORAM) in Linz, Salz-
burg und Amstetten (Niederöster-
reich). Man kann die Beteiligten zur
Rehabilitation von Maßnahmenvoll-
zugspatienten wie folgt darstellen:

● Die Einrichtungen des Maßnah-
menvollzugs: Justizanstalten,
Sonderstationen für forensische
Psychiatrie (Kliniken).

● Die außerstationären Nachsorge-
einrichtungen: forensische 
Ambulanzen, Wohnangebote,
Bewährungshilfe, Sachwalter.

● Die regionalen Gerichte.

Im Rahmen einer fachlichen und
qualitativ hochwertigen Auseinan-
dersetzung ist die Kooperation und
transparente Kommunikation der
Schnittstellen als gemeinsame
Spielregel unerlässlich. Bereits im
Rahmen des stationären Aufent-
halts in der Maßnahmenvollzugs-
einrichtung werden mit dem betrof-
fenen Patienten die persönlichen
Lebensziele und Perspektiven erar-
beitet. Der grundsätzliche Unter-
stützungsbedarf des Patienten steht
im Vordergrund der weiteren Pla-
nung. Im Falle einer möglichen oder
notwendigen Aufnahme/Kooperati-
on mit einer Nachsorgeeinrichtung

die forensische nachsorge:
ein feld mit vielen spielern

B

Was geschieht mit Menschen, die aufgrund ihrer psychischen Probleme straffällig
geworden sind, nach ihrer Entlassung? – Eine Nachbetreuung zur Wiedereingliede-
rung bietet der Verein „pro mente plus“ an. „Pro mente plus“ ist damit ein Österrei-
chischer Pionier. Es ist ein Feld mit vielen Spielern. Eine Analyse von Anja Niederreiter.
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wird mit dieser/n Kontakt aufge-
nommen. Durch das Erstgespräch
wird die umfassende Informations-
weitergabe an die Nachsorgeins-
titution(en) gewährleistet.

„urlaub“ in aussenstation
Ist bezugnehmend auf eine Wohn-

einrichtung das Setting geeignet,
wird der Patient im Rahmen einer
Unterbrechung von Seiten des An-
staltsleiters (bis 14 Tage) oder des
zuständigen Gerichtes (28 Tage) in
die außerstationäre Einrichtung „be-
urlaubt“. Während dieser Zeit steht
das Team der Nachsorgeeinrichtung
bereit, um dem Patienten zum einen
zu ermöglichen in Beziehung zu tre-
ten, zum anderen jedoch auch, um
im Rahmen dieser Erprobung der
Freiheit Sicherheit zu vermitteln.

Die beurlaubende Einrichtung
gewährleistet in diesem Zeitraum
eine allfällige stationäre Kriseninter-
vention. Patienten, bei denen im
Rahmen eines stationären Aufent-
halts noch vor einer Einweisung in
eine „Anstalt für geistig abnorme
Rechtsbrecher“ ein signifikanter Be-
handlungserfolg eingetreten ist und
deren Gefährlichkeit mit gelinderen
Mitteln hintangehalten werden
kann, haben (aus juristischen Grün-
den) nicht die Möglichkeit im Rah-
men einer ‘Beurlaubung‘ die Nach-
folgeeinrichtung kennen zu lernen,
sodass hier ein intensiver Austausch
der Betreuungseinrichtungen inner-
halb der Anhaltezeit zu gewährlei-
sten ist.

Im weiteren Verlauf klärt die In-
stitution des Maßnahmenvollzugs
unter Beiziehung der Sachverstän-
digen mit der Justiz (Staatsan-
waltschaft, Richter) die Entlassungs-
voraussetzungen bzw. die Voraus-
setzungen ob die Einweisung be-
dingt nachzusehen ist und regt
deliktverhindernde Weisungen an.

Regierungsrat Walter Kahl, stellvertre-
tender Leiter der Abteilung Betreuung

der Vollzugsdirektion des Bundesminis-
teriums für Justiz in Wien im Interview mit
Wolfgang Gföllner von NEULAND OÖ.

Herr Kahl, wie haben sich die Anhaltezahlen
im Maßnahmenvollzug nach § 21 StGB in
den letzten 25 Jahren in Österreich entwik-
kelt und wo sehen Sie Handlungsbedarf?

Waren 1981 insgesamt 226 Personen
gem. § 21 StGB (Anstalt für geistig abnorme
Rechtsbrecher) angehalten, waren es 1991
noch 263; 2001 bereits 499 und im April
2008 738, das sind bereits ca. 12 Prozent aller
rechtskräftig Verurteilten. Handlungsbedarf
sehe ich vor allem darin, dass 230 Personen
in Psychiatrischen Krankenanstalten ange-
halten werden, das sind 2/3 aller unzurech-
nungsfähigen Untergebrachten gem. § 21
Abs. 1 StGB, was dem tatsächlichen medizi-
nisch/psychiatrischen Gesundheitszustand,
der einen Spitalsaufenthalt notwendig
macht, in den meisten Fällen nicht ent-
spricht. Für diese Personen, bei denen ein
dauerhafter Aufenthalt in einem Psychia-
trischen Krankenhaus daher nicht unbe-
dingt indiziert ist, müssen andere Unter-
bringungsformen innerhalb des Bereiches
der Justiz gefunden werden.

Pressemeldungen zur Folge soll in Asten, in
OÖ. nahe Linz, eine neue Anstalt für 90
Maßnahmenuntergebrachte entstehen?

Für den Aufenthalt eines Untergebrach-
ten in einem Öffentlichen Krankenhaus der
„Privatzahler-Tarif“ wird von der Justiz der-
zeit durchschnittlich Euro 400,– pro Tag
bezahlt, weil Häftlinge nicht krankenversi-
chert sind. Die Kosten in der JA Göllersdorf
betragen ca. die Hälfte davon. In die JA Asten
sollen ausschließlich Untergebrachte kom-
men, bei denen bereits eine intensive
Behandlung vorangegangen ist und bei de-
nen das Gefährdungspotential deutlich ab-
gebaut ist. Allerdings brauchen diese Unter-
gebrachten für eine stabile und nachhaltige
soziale Wiedereingliederung, die die Voraus-
setzung für eine bedingte Entlassung aus
der Maßnahmenunterbringung ist, einen
längeren Zeitraum einer sozialpädagogisch-
en und sozialarbeiterischen Rehabilitation,

die in Asten durchgeführt werden soll. Bei
einer akuten Verschlechterung des medizi-
nisch psychiatrischen Zustandsbildes oder
Wiederaufleben eines Gefährdungspoten-
zials kommen diese Patienten unverzüglich
in ein PKH oder in die JA Göllersdorf.

Die gesetzliche Basis für eine „Justizbetreu-
ungsagentur“ wird demnächst beschlossen.
Was erwartet sich das Ministerium davon?

In der JBA sollen alle schon „ausgelager-
ten“ Betreuungsaktivitäten gebündelt und
zusammengeführt werden. Von dort sollen
die Justizanstalten zusätzliches Betreu-
ungspersonal „abrufen“ können. Auch soll
die therapeutische Versorgung von Asten
über die Agentur sichergestellt werden.

Wie sehen Sie die weiteren Entwicklungen in
der Betreuung von MaßnahmenklientInnen
im Anschluss an die Unterbringung?

Ein Großteil der hohen Zahl von Anhal-
tungen im Maßnahmenvollzug ist dadurch
bedingt, dass der für eine bedingte Ent-
lassung erforderliche betreute und vor allem
kontrollierte „Soziale und therapeutische
Empfangsraum“ im sozialen Umfeld des
Entlassenen nicht vorhanden ist. Es müssen
daher geeignete forensische Einrichtungen
geschaffen werden, die das notwendige
Maß an Betreuung und Kontrolle durch
erfahrenes und speziell geschultes Personal
sicherstellen. Das kann von der „Rund um die
Uhr-Betreuung“ bis zu aufsuchenden ambu-
lanten Diensten gehen. Derzeit finanziert
die Justizverwaltung in allen Bundeslän-
dern, ausgenommen dem Burgenland,
Forensische Nachbetreuungsambulanzen
und Wohnheime. Die stationären bzw.
halb-stationären Einrichtungen müssen
auf alle Fälle weiter ausgebaut werden. Es
wäre schön, würden die Länder, die ja an
und für sich für die adäquate Hilfe und
Versorgung ihrer Landesbürger in krisen-
haften Lebenslagen zuständig sind, sich
nicht hinter dem § 10 Bundesverfassungs-
gesetz verschanzen und unter Berufung
darauf jeden Kostenbeitrag verweigern,
sondern der Justizverwaltung ihre Mithilfe
bei der Bewältigung der schwierigen
Aufgabe der Wiedereingliederung solcher
Menschen in die Gesellschaft anbieten.

interview mit rr. kahl: entwicklungen
im bereich des massnahmenvollzugs

R

▲

analyse
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Nach der bedingten Entlassung
(respektive bedingter Nachsicht) ste-
hen die Nachsorgeeinrichtungen im
Rahmen der forensischen Ambulanz,
der Bewährungshilfe und der Wohn-
einrichtungen im Bereich Rückfall-
prävention und Rehabilitation zur
Verfügung. Dies bedeutet, dass den
forensischen Ambulanzen die Risi-
koeinschätzung obliegt. Ihre weitere
Aufgabe ist die Therapie und medizi-
nische Behandlung. Der Klient lernt
eigene Gefühle, Gedanken und Ver-
haltensweisen, die zu einem neuer-
lichen Delikt führen können, frühzei-
tig zu identifizieren, übernimmt
somit Kontrolle über und Verantwor-
tung für den eigenen Entscheidungs-
prozess. In weiterer Folge übt er adä-
quate Problemlösungsstrategien an-
zuwenden, realistische Ziele zu for-
mulieren, externe Kontrollmöglich-
keiten zu akzeptieren und zu orga-
nisieren und auch ein beginnendes
Abgleiten in frühere deliktfördernde
Muster frühzeitig zu identifizieren
und zu unterbrechen. In den sozialen

▲

Strukturen der angebotenen Wohn-
einrichtungen finden die Klienten
zum einen rasche Unterstützung in
Krisensituationen, Möglichkeiten zur
Entlastung und natürlich auch ein
Probierfeld für Verhaltensweisen. Ge-
zielt werden Lebensperspektiven und
Ziele erarbeitet und eine Möglichkeit
zur Integration in die Gesellschaft
eruiert. Es erfolgt die Unterstützung
in allen Belangen der Anforderungen
des Alltags (lebenspraktische Fähig-
keiten, Tagesstruktur, Arbeitssitua-
tion, finanzielle Absicherung), die
personenorientiert und individuell
gestaltet wird. Psychoedukative
Maßnahmen unterstützen die Klien-
ten bei der Auseinandersetzung mit
der psychiatrischen Grunderkran-
kung und dem Erkennen von poten-
ziell problematischen Situationen.

gezielte hilfe
In Anbetracht der möglichen Be-

einträchtigungen (Psychosen, Intelli-
genzminderungen, Persönlichkeits-

störungen, Suchtabhängigkeiten
und Komorbidität) ist dieses Ange-
bot unerlässlich und trägt wesent-
lich zur Behandlungsbereitschaft bei
bzw. unterstützt die Aufrechterhal-
tung derselben. Weitere spezifische
rehabilitative Maßnahmen (kogniti-
ves Training, soziales Kompetenztrai-
ning) runden die Möglichkeiten der
Unterstützung ab.

Ebenfalls von enormer Wichtigkeit
ist die Aufklärung der Angehörigen
um diese im Verständnis von Stres-
soren, Symptomatik und Rückfall-
prophylaxe zu unterstützen um für
die Klienten ein soziales Netzwerk
aufrechtzuerhalten. Die Bewäh-
rungshilfe steht koordinativ zur
Verfügung und stellt einen Ansprech-
partner außerhalb des sozialen Ver-
bundes (Familie, Wohneinrichtung).
Nach einer individuell angemes-
senen Phase der Stabilisierung in der
24h betreuten Wohneinrichtung NEU-
LAND kommt es nach Abklärung mit
den Kooperationspartnern (FORAM
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und Bewährungshilfe) zu einem An-
trag auf Änderung der richterlichen
Weisung der Wohnsitznahme an das
Gericht, sodass der Klient in eine
weniger betreute Wohnform übersie-
deln kann. Im Rahmen der Trainings-
wohnung oder einer aufsuchenden
Betreuung soll der Klient weiterhin
von ihm bereits bekannten Mitar-
beitern betreut werden, um einen
Beziehungsabbruch zu vermeiden, da
dieser Schritt (sowohl bei den Ange-
hörigen als auch bei den Klienten
selbst) oft mit Ängsten verbunden ist.
Bei Verstößen gegen richterlich aufer-
legte Weisung ergeht von Seiten der
beobachtenden Nachsorgeeinrich-
tung eine Information an das zu-
ständige Gericht, welches das weitere
Prozedere (förmliche Mahnung, Er-
gänzung der Weisungen, Widerruf
der bedingten Entlassung) vorgibt.

Für die Phase der Stabilisierung
und der Weiterbetreuung in anderen
Wohnformen stehen den betreu-
enden Wohneinrichtungen 24 Mona-
te Tagessatzfinanzierung durch das
Bundesministerium für Justiz zur
Verfügung. Problematisch wird die
Situation für alle Beteiligten, wenn
dieses zeitlich begrenzte (meist 24
Monate) Angebot des rund um die
Uhr betreuten Wohnens für den Klien-
ten aufgrund der Schwere seiner Er-
krankung nicht ausreicht. Zum einen
entsteht Druck aufgrund der Frage,
wie lange das Bundesministerium für
Justiz den Verbleib in der 24h be-
treuten Wohneinrichtung finanziert,
zum anderen sind potenziell anschlie-
ßende sozialpsychiatrische Einrich-
tungen oft aufgrund langer Warte-
zeiten oder konzeptimmanenter Aus-
schlusskriterien nicht in der Lage eine
weitere Betreuung anzubieten.

Die Spannung unter der die fo-
rensische Psychiatrie aufgrund der
Verbindung Justiz und Medizin
steht, zeigt sich auch in den Finanz-
strukturen des Bundesministeriums

Herr P. ist 38 Jahre alt, psychiatri-
sche Grunderkrankungen zei-

gen sich im Rahmen einer Psychose
aus dem schizophrenen Formen-
kreis und einer Suchtmittelabhän-
gigkeit (illegaler Rauschmittel).
Anlasstat war ein Eigentumsdelikt
in Verbindung mit einer gefähr-
lichen Drohung. 2005 wurde Herr
P. bedingt aus der Maßnahme ent-
lassen. Die von Seiten des Ge-
richtes auferlegten Weisungen
waren die fachpsychiatrischen
Kontrollen an der Forensischen
Ambulanz (FORAM) und die Be-
währungshilfe. Eine Weisung zur
Wohnsitznahme in einer Nachsor-
gewohneinrichtung bestand nicht.

kontakt
Im Jahr 2008 wurde die Wohn-

einrichtung NEULAND Salzburg
von Seiten der Bewährungshilfe
kontaktiert: Aufgrund der man-
gelnden Behandlungsbereitschaft
und der immer wieder positiven
Befunde harntoxikologischer Un-
tersuchungen (welche von Seiten
der Forensischen Ambulanz (FO-
RAM) an das zuständige Gericht
übermittelt wurden) stand der
Termin für eine Anhörung vor
Gericht fest, da die Staatsanwalt-
schaft den Antrag auf Widerruf
der bedingten Entlassung gestellt
hatte. Es kam im Rahmen des Erst-
kontaktes (mit der Bewährungs-
hilfe, dem Sachwalter und dem
Klienten) zur gemeinsamen Über-
legung, welche Unterstützung für
Herrn P. notwendig wäre und wie
diese für die Zukunft gewährleis-
tet werden könnte.

Herr P. selbst äußerte, dass er
sich nach der Trennung von seiner
Lebensgefährtin oft alleine fühle
und den Überblick verlöre. Ge-
meinsam wurde die Option einer
Trainingswohnung ins Auge ge-
fasst mit der Möglichkeit an den
Angeboten im NEULAND Salzburg
teilzunehmen, um sich im Rah-
men dieses Milieus zunächst sozi-
ale Kontakte zu sichern.

trainingswohnung
Obschon Herr P. längst über 

24 Monate bedingt entlassen war
zeigte sich das Bundesministeri-
um für Justiz bereit, eine Kosten-
zusage für den Aufenthalt in einer
Trainingswohnung zu geben um
dem zuständigen Gericht diese
Alternative anbieten zu können
und eventuell von einem Widerruf
der bedingten Entlassung abzu-
sehen.

Die Gespräche mit den behan-
delnden Ärzten in der FORAM ver-
liefen dahingehend positiv, als
dass alle involvierten Koopera-
tionspartner der forensischen
Nachsorge bereit waren, diesen
Versuch zu starten. Erfreulicher-
weise konnte die Staatsanwalt-
schaft und in weiterer Folge der
zuständige Richter ebenfalls den
Überlegungen der Bewährungs-
hilfe, der Wohneinrichtung und
der FORAM zustimmen.

Herr P. lebt zwischenzeitlich in
einer Trainingswohnung. Über
den Verlauf lassen sich noch keine
Angaben machen.

fallbeispiel

H

anja niederreiter, wohneinrichtungen 
neuland salzburg, pro mente plus

herr p. mit neuland salzburg
zurück in das leben

▲



10

pro mente austria

Herr Präsident, Sie waren die vergan-
genen Jahre mit dem Bereich „be-
dingte Entlassung aus dem Maßnah-
menvollzug“ in Salzburg befasst. Wie
haben Sie diese Zeit erlebt?

Dr. Rathgeb: Beginnend mit der Er-
richtung der Einrichtungen der pro
mente plus ist vieles einfacher ge-

Eine bedingte Entlassung aus einer Haftstrafe war bis
vor nicht allzu langer Zeit für forensische Straftäter eine
schwer zu bewältigende Hürde. Betreute Wohnein-
richtungen haben jetzt wesentliche Verbesserungen
gebracht, wie das Interview mit dem Präsidenten des
Landgerichts Salzburg, Dr. Hans Rathgeb, aufzeigt.

worden. Man darf nicht vergessen,
dass wir vorher nicht wussten, wo-
hin wir die Leute entlassen sollen,
was natürlich ein Unding ist, wenn
man bedenkt, dass die Weisung in
einer Einrichtung Wohnsitz zu neh-
men von den Menschen nicht erfüllt
werden konnte, weil es keine Ein-
richtung gab, diese Zeit habe ich als

entlassung 
in die betreuung

für Justiz und der der Bundesländer.
Beide stehen vor der politischen
Aufgabe, das strittige Thema um die
Finanzierung der außerstationären
Betreuung psychisch kranker Straf-
täter zu lösen.

Ohne Frage ist es Aufgabe der
Bundesländer, ihre erkrankten Bür-
ger subsidiär zu unterstützen. Das
heißt wann immer ein Bürger des
jeweiligen Bundeslandes nicht mehr
in der Lage ist, seinen Lebensunter-
halt zu bestreiten und auch die An-
gehörigen nicht in der Lage sind
adäquate Betreuung zu leisten und/
oder finanzielle Unterstützung zu
gewähren, greift zumindest für den
(psychisch gesunden, nicht straf-
fällig gewordenen) Bürger die So-
zialhilfe.

Ebenfalls ohne Frage ist die Fi-
nanzierung und Unterbringung von
Strafgefangenen Aufgabe des Bun-
desministeriums für Justiz. Wie und
wann diese Schnittstellenproble-
matik eindeutig gelöst werden wird,
bleibt abzuwarten. Die äußerst kon-
struktive Zusammenarbeit der ge-
nannten Kooperationspartner im
Feld der forensisch psychiatrischen
Nachsorge speziell in Salzburg er-
möglicht aufgrund der gebündelten
Fachkompetenz einen Gewinn auf
voller Linie für psychisch Kranke, wel-
che zu Straftätern wurden. Wie dies
im Einzelnen aussehen kann soll an
einem Fallbeispiel aus der Stadt Salz-
burg verdeutlicht werden (Lesen Sie
bitte dazu auf Seite 9).

Ein gutes Zusammenspiel auf
dem Feld der forensisch-psychiatri-
schen Nachsorge wird zum Gewinn
für die Klienten und die Gesell-
schaft. Dem psychisch kranken
Klienten muss ausreichend Möglich-
keit gegeben werden langfristig
Unterstützung zu erfahren, wo-
durch letztendlich die Gesellschaft
ebenso durch größere Sicherheit
und geringere Betreuungs-/Verwah-
rungskosten profitiert.

Anja Niederreiter ist
Leiterin der Wohneinrichtungen 

NEULAND Salzburg
pro mente plus G.m.b.H.

Nußdorfer Straße 25, 5020 Salzburg 
Tel.: 0662-83 45 95

anja.niederreiter@promenteplus.at

▲
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interview

unbefriedigend erlebt, da die Reali-
sierung des Weisungsregimes nicht
umsetzbar war. Wir brauchen nicht
nur die theoretische Möglichkeit
einer Weisung, sondern auch die
Option der praktischen Umsetzung.
Den Klienten kann man dann nicht
einmal einen Vorwurf machen, sie
brechen ja die Weisung nicht mut-
willig. Von daher sind solche Einrich-
tungen nur zu begrüßen, außerdem
ist es sinnvoll, wenn diese so nah
wie nur möglich bei der Familie sind,
um dort auch Anschluss halten zu
können.

Welche Punkte halten Sie im Rahmen
der Schnittstellen für zwingend not-
wendig?

Dr. Rathgeb: Am wichtigsten ist der
persönliche Kontakt, die zeitnahe
und transparente Kommunikation,
die dann natürlich Niederschlag in
den Gerichtsakt findet. Somit kann
sich der Richter ein Bild von der
Situation machen und entsprech-
end rasch reagieren. Das Positivste
für mich war die absolute Verläss-
lichkeit und Seriosität der Einrich-
tungen der pro mente plus.

Wie haben Sie die Entwicklung in den
vergangenen drei Jahren in der Ko-
operation mit der Bewährungshilfe,
NEULAND, FORAM und der forensi-
schen Abteilung der Christian Dop-
pler Klinik erlebt?

Dr. Rathgeb: Ich bin der Meinung,
dass mittlerweile alle involvierten
Stellen gemeinsam ein Netz für die
betroffene Klientel gespannt haben.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten
und einem Zueinanderfinden läuft
das Prinzip der forensischen Nach-
sorge seit einem guten Jahr sozusa-
gen „rund“ und nahezu perfekt.

Gesetzt dem Fall, es würde eine foren-
sisch psychiatrische Wohneinrich-
tung direkt neben Ihrem Wohnhaus

eröffnet werden. Würde Sie das ängs-
tigen oder beunruhigen?

Dr. Rathgeb: Nein, würde es nicht,
wenn ich wüsste wer diese Ein-
richtung  betreibt und wie verläss-
lich der Träger der Einrichtung ist.

Ist es Ihres Erachtens möglich, dass
vermehrt psychisch kranke Straftäter
die Einweisung in den Maßnahmen-
vollzug bedingt nachgesehen wird
um Kosten einzusparen?

Dr. Rathgeb: Hat ein Richter entspre-
chend der gesetzlichen Vorgaben
die Entscheidung zu treffen, ob der
Maßnahmenvollzug angeordnet
werden muss oder nicht, wird diese
Entscheidung in der Rechtsspre-
chung völlig losgelöst von den mög-
lichen Kosten getroffen.

Zwischenzeitlich haben Sie ihre Auf-
gaben als Präsident an Dr. Elisabeth
Schmidbauer übergeben, wie war ihr
Gefühl dabei?

Dr. Rathgeb: Sehr gut. Ich hatte das
Gefühl, ich übergebe etwas, was
läuft und man kann sagen, ich bin
auch stolz darauf. Andererseits hat
mir dieser Bereich sehr viel Spaß ge-
macht, und ich habe ihn nur ungern
abgegeben.

Ihr Resümee der vergangenen drei
Jahre?

Dr. Rathgeb: Sehr angenehm, weil
ich das Gefühl habe, wir haben viel
gemeinsam auf die Beine gestellt,
was hoffentlich für die Zukunft
nachwirken wird. Im Laufe der Jahre
ist es zunehmend angenehmer ge-
worden, und es ist mir sicher nicht
leicht gefallen den Bereich abzu-
geben.

Anja Niederreiter,
Leiterin der Wohneinrichtungen

NEULAND Salzburg
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Prognosen sind allgegenwärtig und
beeinflussen unser Leben und

unsere Entscheidungen in vielfältiger
Weise, oft auch ohne dass wir uns des-
sen bewusst werden. Sei es nun die
Antibiotikabehandlung eines Infekts,
die der Arzt wegen der „besseren Pro-
gnose“ empfiehlt, sei es, dass wir
nachts ungern in unwegsamem Ge-
lände unterwegs sind, weil wir Gefah-
ren antizipieren, immer wieder richten
wir uns in unserem Verhalten nach der
angenommenen Eintrittswahrschein-
lichkeit befürchteter oder erhoffter
Ereignisse.

P

„Wir haben es ja schon immer gewusst...“ – „Das war nur eine Frage der Zeit“ –
Solche oder ähnliche Sätze kann man immer wieder hören, wenn psychisch kranke
Menschen auf spektakuläre Weise straffällig geworden sind. Was ist tatsächlich
vorhersehbar. Dazu eine wissenschaftliche Analyse zum Thema Prognose von Prim.
Dr. Heidi Kastner, Nervenklinik Linz – Wagner-Jauregg.

Dabei meiden wir oft Dinge, obwohl
die Wahrscheinlichkeit negativer Folgen
objektiv relativ gering erschient, sobald
uns diese Folgen nur dramatisch genug
imponieren.

unterschiedliche gründe

Die Gründe,sich vor dem Hintergrund
der prognostizierten Konsequenzen für
oder gegen eine Handlung zu entschei-
den, sind individuell sehr unterschied-
lich, oft auch abhängig von unseren bis-
herigen Erfahrungen und bleiben zu-
meist unhinterfragt: im Privaten braucht

sich niemand für seine Prognosen zu
rechtfertigen.

Anders ist die Lage im Bereich der
Wissenschaft, dem sowohl die Psy-
chiatrie im Allgemeinen als auch die
forensische Psychiatrie  im Speziellen
zugerechnet werden. Wer „Wissen
schafft“, muss doch sicher sein kön-
nen, muss treffsicher sein können,
muss verlässlich vorhersagen können,
wie sich ein Mensch in den nächsten
Jahren entwickeln und welchen Stör-
einflüssen er ausgesetzt sein wird,
muss genau sagen können, ob denn

prognose – wozu? „nur wer er
kann entstigmatisierend wirk
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vertiefung

kennt,
en...“

jemand künftig – und am besten so
weit künftig wie nur irgend möglich –
als gefährlich einzustufen sei oder
nicht, muss also in die Zukunft schau-
en können und dann mit Klarheit und
frei von Zweifeln seine eindeutige
Prognose erstellen – oder etwa nicht?

Wenn die oben genannten Anforde-
rungen langsam immer unrealisti-
scher geklungen haben, so mit gutem
Grund: sie sind es. Niels Bohr hat den
weisen Spruch geprägt, dass Prog-
nosen immer dann besonders schwie-
rig sind, wenn sie die Zukunft betref-
fen, und hat damit auch schon das
hinlänglich bekannte Faktum themati-
siert, dass im Nachhinein immer alle
schon lang vorher wussten, dass…

wissenschaftlicher blick

Es ist keine Kunst, zum Zeitpunkt
der Goldmedaillenverleihung  „schon
vorher gewusst zu haben“, dass der X
gewinnen wird, es ist keine Kunst, im
Nachhinein klug zu sein und sich da-
mit zu brüsten, dass man „es kommen
gesehen habe“, freilich zumeist ohne
daraus vorher irgendwelchen Hand-
lungsbedarf abzuleiten.

Es ist aber sehr wohl eine Kunst und
eine Wissenschaft, auf der Basis der
bekannten statistischen Wahrschein-
lichkeiten, der daraus errechneten und
identifizierten Risikofaktoren, der indi-
viduellen Lebensgeschichte und des
Gesundheitszustands die Wahrschein-
lichkeit der Begehung von Tathand-
lungen abzuleiten und damit Aussa-
gen über die künftige Gefährlichkeit
zu treffen. Um dem Anspruch der
Wissenschaftlichkeit zu genügen, soll-

te die so erstellte Prognose zudem
transparent, nachvollziehbar und re-
produzierbar sein.

Prognosen gibt es zu vielen ver-
schiedenen Fragekomplexen, einen
der sensibelsten, vielleicht der sensi-
belste überhaupt für die Psychiatrie,
stellt die Gefährlichkeitsprognose dar,
die die Wahrscheinlichkeit künftiger
aggressiver Handlungen abbilden soll
und die nicht nur in der Forensik, son-
dern auch im Rahmen von Unterbrin-
gungsverhandlungen immer wieder
releviert wird.

verschiedene arten 
der prognose

Die Forensik selbst kennt darüber
hinaus noch Einweisungsprognose
(Einweisung in die Maßnahme für
höhergradig abnorme Rechtsbrecher),
die Lockerungs- und die Entlassungs-
bzw. Rückfallprognose, die mehr denn
jede andere prognostische Aussage
bei falsch negativem Bescheid die
Grenzen der Vorhersagbarkeit auf 
teilweise bedrohliche Art aufzuzeigen
vermag.

Die Prognoseforschung selbst, die
im Kontext der Gefährlichkeit ganz
wesentlich in der Forensik beheima-
tet ist, hat inzwischen einen weiten
Weg zurückgelegt:

Beginnend mit der „intuitiven“
Prognose, die sich zumeist auf die
Erfahrung des Untersuchers berief
und die daher eher einer Prophe-
zeiung denn einer wissenschaftlichen
Methode entsprach, bis hin zur statis-
tischen Methode, die der Einschät-
zung ohne konkreten Bezug zum
Betroffenen nur die errechnete Wahr-
scheinlichkeit einer Handlung zu-
grunde legte, hat sich nun die ideo-
graphische Prognose durchgesetzt,
die dem Einzelfall am besten gerecht
wird und doch gleichzeitig alle be-
kannten statistischen Fakten berück-

▲
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sichtigt. Diese so genannte klinische
Prognose entspricht in der Anwen-
dung zumeist einer kriterienorien-
tierten strukturierten Risikokalkula-
tion (Dittmann 2000) und umfasst
als potenzielle Beurteilungsfakto-
ren auch wesentliche anamnesti-
sche und klinische Aspekte.

In den operationalisierten Prog-
noseinstrumenten schließlich wer-
den relevante historische Parameter
mit klinischen Aspekten und abseh-
baren Elementen  der Zukunftsper-
spektive verknüpft und zu einem
Prognosescore verrechnet.

screeninginstrument:
score hcr-20

Der in der Psychiatrie am breites-
ten anwendbare dieser scores ist
der HCR-20, der historische, clini-
sche und künftige Risikofaktoren
vereint und einen Überblick gibt
über das zu erwartende Risiko
eines Patienten in Hinblick auf
(neuerliche) aggressive Übergriffe
bzw. Gewaltdelikte. Dieses Screen-
inginstrument wurde 1997 von
Webster und Mitarbeitern (Simon
Fraser University, Canada) ent-
wickelt und 1998 im Klinikum
Haina für den deutschen Sprach-
raum adaptiert.

Gerade der erste Faktorenkom-
plex, der frühe Gewaltanwendung,
das Alter bei der ersten Gewalttat,
die Stabilität von Partnerbezie-
hungen, die Stabilität in Arbeitsver-
hältnissen, Alkohol-/Drogenmiss-
brauch, Psychische Störung, Psy-
chopathy (PCL-R Wert), frühe Anpas-
sungsstörungen, das eventuelle
Vorliegen einer Persönlichkeitsstö-
rung sowie frühere Verstöße gegen
Bewährungsauflagen umfasst, setzt
fast zwingend die ausführliche Be-
schäftigung mit der mehr oder we-
niger dokumentierten anamnesti-
schen Vergangenheit voraus, was
als „Nebenprodukt“ gelegentlich
auch andere behandlungsrelevante
Informationen, z.B. über erwiesener-
maßen ineffiziente Behandlungs-
methoden oder zurückliegende 
Aggressionsdurchbrüche, zutage
fördert.

Der zweite Faktorenkomplex bil-
det mit den Items Mangel an Ein-

sicht, negative Einstellungen, aktive
Symptome, Impulsivität und fehlen-
der Behandlungserfolg den Ist-
Stand ab bzw. gibt Aufschluss über
noch vorhandene Defizite und Inter-
ventionsbedarf. Der dritte Faktoren-
komplex schließlich ist zukunfts-
orientiert und versucht, mit dem
Faktum fehlender realisierbarer Plä-
ne, destabilisierender Einflüsse,
Mangel an Unterstützung, fehlen-
der Compliance und Stressoren das
künftig zu erwartende Risiko so weit
wie möglich an den künftigen Le-
bensumständen zu orientieren, wo-
bei generell die mögliche prognosti-
sche Schärfe mit zeitlichem Abstand
fast exponentiell abnimmt und die
vernünftigerweise prognostisch
überblickbare Zeitspanne 2 – 3 Jahre
nicht übersteigt.

prognosen 
ohne gewissheit

Prognostik kann viel, kann hin-
weisen, aufzeigen, sensibilisieren
und damit vielleicht auch positiv in
Behandlungsverläufe eingreifen.
Und trotzdem wird sie nur das kön-
nen, was Prognosen eben vermö-
gen: sie wird mit einer höheren als
zufallsbedingten Treffsicherheit
Wahrscheinlichkeiten aufzeigen,
ohne sich mit Gewissheit brüsten zu
können, sie wird uns, wenn wir sorg-
fältig damit umgehen und ihre
Aussagekraft maximal nützen, im-
mer wieder vorsichtig machen müs-
sen, wird unangebrachten Zweck-
optimismus („wird schon nichts
passieren“) vielleicht durch reali-
tätskonformere Beurteilung  erset-
zen und im Idealfall Ansporn sein 
zu vermehrtem therapeutischen
Engagement.

Nur wer „es wirklich kommen
sieht“, kann vielleicht verhindern,
dass es kommt, nur wer das in man-
chen Patienten inhärente Gefähr-
lichkeitspotenzial wahrnehmen
kann, kann gegensteuern, nur wer
ein mit der Erkrankung vergesell-
schaftetes Gefährlichkeitspotenzial
benennt und erkennt, kann wirklich
entstigmatisierend wirken und 
das immer noch sehr verbreitete
und gerade medial immer wieder
beschworene Bild vom gefährlichen
psychisch Kranken zum Verblassen
bringen.

▲
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vier antworten zum thema
forensik und jugendliche

1. was ist das besondere
im kontext strafvollzug
(und massnahmenvoll-
zug) und jugendlichen?

Dr. Frottier: Es wird grundsätzlich
darauf Rücksicht genommen, dass
es Jugendliche sind. Trotzdem sind
die Möglichkeiten für Jugendliche
bei Weitem nicht so wie sie sein
könnten. Meist kommen  TäterInnen
aus verwahrlosten Lebensumstän-
den und finden in der von uns so ge-
nannten „steinernen Mutter“, dem
Gefängnis, ein erstes verlässliches
„Zuhause“ – was langfristig nicht
hilfreich ist. Denn dies mag mit ein
Grund für die überdurchschnittlich
hohe Rückfallsquote bei Jugend-
lichen sein – dies bezieht sich nicht
nur auf Österreich, sondern ist auch
international der Fall. Dazu ein Bei-
spiel: während weniger als 9 % der

nis kommt, wenn er diese Tat oder
Handlung wiederholt, muss für diese
jungen Menschen eine leere Droh-
ung bleiben, denn solange sie nichts
zu verlieren haben, können sie alles
riskieren, um ein Weniges zu gewin-
nen – da es ja wenig zu verlieren gibt,
und im ungünstigen Fall die „steiner-
ne Mutter“ wartet.

Der österreichische Weg im Zu-
sammenhang mit Straffälligkeit ist
nicht der einzig gangbare: in der
Schweiz z.B. werden Kinder, die im
kriminellen oder verhaltensauffälli-
gen Kontext sichtbar werden, be-
reits viel früher (im Alter von 8 Jah-
ren) in eine adäquate Einrichtung
eingegliedert. Das sind keine Straf-
vollzugsanstalten, sondern  pädago-
gische Einrichtungen, in welcher sie
erstmal Werte und Strukturen er-
fahren. Ähnliches wäre auch bei uns
sinnvoll, jedoch ist bisher dissoziales

entlassenen Insassen der aus der
Maßnahme nach § 21/2 (also z.B. vom
Mittersteig) rückfällig werden, sind
die Rückfallquoten bei jugendlichen
Insassen, die eine Strafe verbüßen,
über 70 %. Eine Erklärung dafür ist
meines Erachtens, dass die Haftan-
stalt jene Leerräume ausfüllt, diese
jungen Menschen bis zu diesem
Zeitpunkt nicht kennengelernt ha-
ben: Verlässlichkeit, Struktur und
Regelmäßigkeit, alles was ein Gefühl
von Sicherheit vermitteln könnte.

Diese Strukturen orientieren sich
jedoch nicht an das alltägliche Leben
in der Gesellschaft, sondern stelle
eine andere Form von Sicherheit dar,
die durch die verbindende Gemein-
samkeit mit anderen Insassen ge-
prägt ist: die dissoziale Identität. Die
Drohung nach dem 14. Lebensjahr,
also dem Beginn der Strafmündig-
keit, dass der Jugendliche ins Gefäng-

ministerin für dialog
Sowohl für das Strafverfahren als auch für den Straf-
vollzug kommt der Forensik in der Zusammenarbeit mit
Gerichten und Staatsanwaltschaften große Bedeutung
zu. Meinen Vorstellungen entsprechend sollte es des-
halb in Österreich zu einem intensiveren Austausch von
wissenschaftlicher Forensik und der forensischen Praxis
kommen. Das Projekt Justizzentrum Wien-Baumgasse
mit Jugendgericht und Sonderstrafvollzug könnte zum
Vorzeigebeispiel  einer modernen interdisziplinären
Zusammenarbeit von Justiz und Psychiatrie werden.

Justizministerin Dr. Maria Berger

”

“

Welchen Zusammenhang zwischen Forensik und Jugendlichen gibt es im österrei-
chischen Vollzug? – Vier Antworten auf vier von Sina Bründler, MAS (pro mente
wien) konkrete Fragen gibt der ärztliche Leiter der Justizvollzugsanstalt Mitter-
steig (Sonderanstalt für psychisch kranke Rechtsbrecher) Dr. Patrick Frottier.

▲
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Verhalten mehrheitlich über kinder-
und jugendpsychiatrische Kompe-
tenz (mangelhaft) gelöst worden.
Dissozialität im Kindesalter als psy-
chiatrische Störung zu klassifizieren
hat jedoch bisher keine befriedigen-
den Lösungen gebracht, und es
bleibt fraglich, ob die Psychiatrie
überhaupt die Hauptkompetenz
dafür hat. Desto früher auffälligem
Verhalten mit prosozialer Entwick-
lungsunterstützung entgegenge-
wirkt wird, desto geringer ist das
Risiko einer kriminellen Karriere. Ein
Zusammenspiel aller Helfersysteme
statt einer Zuweisung auf einzelne
sich verantwortlich fühlende Exper-
tengruppen wäre angebracht.

Ein wichtiger Schritt wäre auch
ein frühzeitiger Unterricht von Ethik
und Werten – von sozialer Kom-
petenz – denn dies bieten vorwie-
gend Schulen für Hochbegabte an,
jedoch ist gerade ein Angebot dieser
Art vor allem für jene Kinder wich-
tig, die auf Grund ihres familiären
Hintergrundes keine Möglichkeit
hatten und haben prosoziales Ver-
halten zu lernen. Dies mag aufwen-

dig sein, aber wir müssen endlich er-
kennen, dass Kinder unsere Zukunft
sind, und die Zukunft überhaupt,
sind und ein Gefängnis keine gün-
stige Lösung für abweichendes
Verhalten darstellt.

2. worauf ist aus sicht
eines psychiaters im 
besonderen zu achten?

Dr. Frottier: Nicht alle kriminellen
Jugendlichen brauchen psychiatri-
sche Behandlung, im Gegenteil, psy-
chiatrische Behandlung ist nur bei
einem Bruchteil der Jugendlichen
indiziert. Aber gerade jene, die zusätz-
lich zur Verurteilung die Maßnahme
bekommen haben, brauchen psychia-
trisch-therapeutische Hilfe. Man
muss sich vor Augen halten, dass die
Maßnahme die schwerste Konse-
quenz ist, die das österreichische
Rechtssystem zur Verfügung hat.
Nicht zu wissen wann der Zeitpunkt
der Entlassung ist, ist gerade für
junge Menschen kaum oder nur
schwer zu ertragen.Was wir derzeit in
der Justiz, zum Beispiel in der Jugend-

strafanstalt Gerasdorf, hauptsächlich
anbieten sind Berufsausbildungen
und Schulabschlüsse. Das ist gut und
wichtig. Was wir zu wenig anbieten
sind Möglichkeiten die persönliche
Entwicklung des Jugendlichen nach-
haltig positiv zu beeinflussen. Diese
jungen Menschen müssten das 1x1
des Verhaltens erst lernen, es geht
nicht um Resozialisation, sondern um
erstmalige Sozialisation. Dazu
braucht es engagierte, charismati-
sche Lehrer und vielfältige Ange-
bote. Hier müsste viel mehr Geld
investiert werden...

Jugendliche sollen und müssen
die Möglichkeit haben zu lernen,
dass das eigene Verhalten Konse-
quenzen hat, und dass die Konse-
quenzen vom Jugendlichen beein-
flussbar sind. Das klingt banal, doch
während wir sie aus psychiatrisch-
therapeutischer Sicht einen langen
Teil ihres jungen Lebens underpro-
tective „verwalten“ (also zu wenig
angeboten haben), tritt dann oft im
Zuge der Haft eine overprotective
Kontrolle (Überbetreuung) in Kraft,
da man im Gefängnis plötzlich keine
Entscheidung mehr selbstständig
treffen kann. Hier entscheiden ande-
re – das ist keine adäquate Vor-
bereitung auf das Leben nach der
Haft. Es muss uns bewusst sein,
dass es karrieretechnisch äußerst
ungünstig ist in jungen Jahren eine
Haftstrafe verbüßen zu müssen.

3. was wären entschei-
dende lernschritte?

Dr. Frottier: Jede(r) darf Fehler
machen und macht auch Fehler. Das
ist unser Zugang zu den Jugend-
lichen – aber: sei kreativ, mach täglich
einen neuen Fehler und lerne daraus,
ist der entscheidende Zusatz. Immer
wieder dieselben Fehler zu machen
kann und wird fatal enden. Das sol-
len junge Menschen lernen: Sei krea-

▲
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interview

tiv in deinen Fehlern und lerne jeden
Tag neu. Außerdem lerne deine
Fehler zu erkennen und sie zuzuge-
ben, dann kannst du sie vermeiden –
was auch einen entscheidenden
Entwicklungsschritt darstellt. Was
wir in den Griff bekommen müssen,
d.h. der Hauptfokus der Arbeit mit
Jugendlichen, ist ihre Impulsivität.
Jeder Mensch kommt in ärgerliche
Situationen, doch haben die mei-
sten gelernt sich dennoch weitge-
hend prosozial zu verhalten. Gibt es
nichts, das man zu verlieren hat,
oder ist der Wert so gering, dass es
sich nicht auszahlt, seine Impul-
sivität zu beherrschen, dann gibt es
keinen Grund  sein Verhalten zu
ändern.

In diesem Bereich müsste man
deutlich in Personalressourcen in-
vestieren und Angebote setzen, in
welchen die Jugendlichen lernen
können. Es geht hier um das Erler-
nen der psychischen und körper-
lichen Impulskontrolle – wenn ich
z.B. in einer Konfliktsituation bin, wie
löse ich den Konflikt – muss ich
zuschlagen  oder nicht – bei mir
allein liegt die Entscheidung, ich
habe immer eine Wahl. Das vorder-
gründige Ziel auf der schnellen
Konfliktlösung mittels einer (krimi-
nellen) Handlung muss auf den
Fokus der darauffolgenden Konse-
quenzen verändert bzw. umgewan-
delt werden. Hier geht es in Wahr-
heit um ein Konzept, das in größe-
rem Zusammenhang gesehen wer-
den muss.

Die Gesellschaft braucht ihre Au-
ßenseiter, es scheint jedoch, dass der
derzeitige Umgang mit diesen nicht
mehr zeitgerecht ist. Wir haben in-
ternational bessere Modelle als das
ausschließliche Wegsperren von
Jugendlichen entwickelt, nur fehlt
das Interesse, der politische Wille
und vor allem der finanzielle Rah-
men diese Modelle umzusetzen.

Man kann unterschiedlichste Diszi-
plinen (Sozialarbeit, Psychotherapie,
Lernhilfen, Trainingsmethoden, Psy-
chiatrie etc.) also multiprofessionel-
le Ideen einsetzen.

4. was sind die Besonder-
heiten bei jugendlichen
straftäterInnen?

Dr. Frottier: Erstens sprechen wir in
einem hohen Prozentsatz von jun-
gen Männern. Die häufigsten Delik-
te sind Raub und Diebstahl, also Ei-
gentumsdelikte, in zweiter Linie um
Gewaltdelikte. Die Maßnahme nach
§ 21/2 kommt bei Jugendlichen nicht
oft zum Tragen – aber immer dann
stehen wir im Vollzug, aber vor
allem in der Nachbetreuung vor
einer echten Sondersituation. Wie
viel Betreuung, wie viel Kontrolle
brauchen wir? Wichtig ist es zu wis-
sen, dass jene entlassenen Jugend-
lichen, die die Nachbetreuung an-
nehmen und verlässlich (oftmals
unter Weisungsbedingungen) besu-
chen, weit seltener rückfällig wer-
den als jene, die dieses Angebot
nicht erhalten oder diesem Angebot
nicht nachkommen.

Letztendlich sei angemerkt, dass
viele Jugendliche auf Grund ihres
Vorlebens mit schweren Bezie-
hungsstörungen in den Vollzug
kommen. Die Beziehungen zu den
Betreuern, zur Justizwache, zu den
Ärzten und zu den Therapeuten sind
entscheidend für ein Gelingen der
(Re-)Sozialisation. Denn die Zahlen
sind eindeutig: so lange nach Ent-
lassung die Betreuung bzw. die
Therapie aufrechtbleibt, d.h. die
Beziehung zwischen dem Jugend-
lichen und dem prosozialen Helfer-
system lebendig ist, so lange sind
Rückfälle selten. Der Abbruch dieser
Beziehung ist das erste Anzeichen
einer Rückkehr in alte Fehler und
demnach in dissoziale Welten.

Dr. Patrick Frottier
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Dr. Klier: „... es geht dabei ja einer-
seits um Schulabschluss und Be-
rufsausbildung, aber auch um den
Aufbau von Beziehungen, die Ab-
lösung vom Elternhaus – das heißt
im Großen und Ganzen Selbststän-
dig werden – dies ist durch den
Haftantritt empfindlich gestört.
Allerdings ist dies in vielen Fällen
schon vorher oft gestört. Nun kommt
dem Strafvollzug die Aufgabe zu
diese Entwicklung auch in der Haft
zu fördern, damit eine (Re-)Soziali-
sierung stattfinden kann.“ 

Was ist nun die Besonderheit im Zu-
sammenhang Jugendliche und Maß-
nahmenvollzug?

Dr. Klier: Die Besonderheit liegt da-
rin, dass die Jugendlichen mit einem
unbestimmten Entlassungsdatum
konfrontiert sind, was sie besonders
unter Stress setzt.

Ein weiterer Aspekt ist das Fehlen
von geschlossenen Jugendwohl-
fahrtseinrichtungen, in welchen es
im Vorfeld möglich wäre sehr junge,
rückfällige Jugendliche zu betreuen
und so die immer größer werdende
Zahl von gerade strafmündigen
Maßnahmeninsassen wieder zu
verringern. Eine Schwierigkeit für

Jugendliche im forensischen Strafvollzug bedeutet
eine Fülle von Problemen, weil Jugendliche mitten in
ihrer Entwicklung stecken. Das folgende Interview von
Sina Bründler, MAS, mit Dr. Claudia Klier, ehemalige
(April 2008) psychiatrische Leiterin der Justizvollzugs-
anstalt Gerasdorf, verdeutlicht die Situation.

jugendliche in haft:
bei forensik bis 80

die Jugendlichen, die die Maßnah-
me bekommen haben, ist der ge-
meinsame Vollzug mit Insassen
ohne diese Maßnahme.

Wenn jemand, der keine Maß-
nahme hat, in der Haft eine Regel-
verletzung begeht, hat das wenig
Konsequenz für die Dauer seiner
Haft, bei jenen die nach der Maß-
nahme verurteilt sind, hat das sofort
nachhaltige Konsequenzen. Durch
die Mischung in der Abteilung ist es
viel schwieriger für die betroffenen
Insassen diese Erwartungen zu
erfüllen – und keine Regelverstöße
zu begehen.

Ein Vorteil der Maßnahme ist, dass
es intensivere Therapie gibt, die ge-
setzlich vorgeschrieben ist und dass
die Nachbetreuung in speziellen Ein-
richtungen vom Ministerium da-
durch bereitgestellt werden muss.

Die Nachbetreuung ist hinsicht-
lich der Rückfallsvermeidung das
wichtigste Element. Die Nachbe-
treuung durch Betreutes Wohnen
und andere spezifische Einrichtun-
gen sollte allerdings für alle Ju-
gendlichen möglich sein und das
scheitert oft an den geeigneten Ein-
richtungen und der Finanzierung,
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rückfall
prozent

In Österreich sind 340
Minderjährige in Haft.

Das sind 3 % der Häftlingspopulation 
– in anderen Staaten sind es 2 %.

Gerasdorf hat 120 Insassen, davon
40 „echte“ Jugendliche.

Bei Anzeigen werden ausländische
Jugendliche öfter verurteilt (16 %)
als inländische (9 %).

Benachteiligung auch bei den
bedingten Strafen: 4 % bei
Ausländern; 21 % bei Inländern 

statistik:

sodass Jugendliche, die einen inten-
siven Betreuungsbedarf hätten,
manchmal in Notschlafstellen ent-
lassen werden müssen.

Ein Jugendlicher hat also tatsäch-
lich geringeres Rückfallpotenzial
wenn er umfangreich nachbetreut
wird. Dies gilt auch für Erwachsene.
Grundsätzlich gibt es zu wenige
Einrichtungen und dann noch zu
wenige spezifische Einrichtungen
und außerdem wollen viele Ein-
richtungen keine straffälligen Ju-
gendlichen. Schon gar nicht wenn
sie, wie die Meisten, ein Suchtprob-
lem haben.

Auch Sexualstraftäter haben gro-
ße Schwierigkeiten einen betreuten
Wohnplatz zu bekommen, gerade
aber für jene wäre die Nachbe-
treuung besonders wichtig. Dies
zeigt der reformierte Maßnahmen-
vollzug bei den Erwachsenen, diese
haben ein wesentlich geringeres
Rückfallrisiko (liegt bei ca. 10 – 
20 %) aufgrund der intensiven
Behandlung im Vollzug und der gut
organisierten Nachbetreuung.

Worauf ist aus Sicht eines Psychiaters
im Besonderen zu achten?

Dr. Klier: Für die Psychiatrie ist es
schwer im Strafvollzug. Das Ver-
ständnis für psychiatrische Erkran-
kungen ist generell kein hohes,
besonders gering ist es im Straf-
vollzug. Das Krankheitsmoment
wird nicht ausreichend gewürdigt
und tritt in den Hintergrund, da der
Straftäter vorwiegend böse ist.
Eigentlich ist Gerasdorf meiner Mei-

nung nach eine große Jugendpsy-
chiatrie – wichtig ist aber hier auch
die Integration der anderen Bereiche
wie Schule und Ausbildung, das
wird in Gerasdorf alles angeboten.
Was hier noch fehlt sind die
Sozialpädagogen. Die Justizwache-
beamten haben andere Aufgaben
wie Sicherheit und Vollzugsauf-
gaben und können pädagogische
Inhalte nicht adäquat mit überneh-
men. Hier muss man sich an den
Standards der Kinderpsychiatrie
orientieren. Es gibt bessere Beispiele
in anderen Länder hier seien vor
allem skandinavische Länder ge-
nannt.

Wie sieht die Rückfallsquote bei Ju-
gendlichen generell aus?

Dr. Klier: Diese liegt international
zwischen 60 und 80 %. Das ist sehr
hoch. Jugendlichen, die sehr früh ein
Delikt gesetzt haben, sind schon
deshalb in einer Hochrisikogruppe.
Deshalb muss besonders gut inves-
tiert werden: einerseits in der Haft,
aber auch nach der Haft um auch

den Übergang gut zu gestalten.
Ganz wichtig in diesem Kontext sind
bedingte Entlassungen, da hier die
Möglichkeit besteht diese Entlas-
sung zu widerrufen, wenn sich der
Jugendliche nicht an die Auflagen
hält. Von diesen gibt es leider viel zu
wenige, denn wenn der Jugendliche
das erste Mal rückfällig wurde gibt
es wenig Chance mehr auf eine
bedingte Entlassung.

Diese gibt dem Betroffenen aber
auch Strukturen vor, wie Arbeit,
Wohnen oder Therapie, was sich
positiv auswirkt. Denn meist fallen
durch den Schritt in die Freiheit alle
Strukturen, die in der Haft vorgege-
ben werden, weg. Der Wegfall dieser
Strukturen führt sehr schnell dazu,
dass eine Lebenssituation erreicht
wird, die vor der Haft schon da war.
Hier ist auch der/die Bewährungs-
helferIn überfordert, da er/sie nicht
die Möglichkeit hat diese Strukturen
zu bieten.

Ein hohes Risikopotenzial ist
durch die Lebensumstände gege-

▲

strafmöglichkeiten:

● Tatausgleich

● gemeinnützige Arbeiten
20 – 80 Stunden

● Geldbuße

● Probezeit

● Diversion ist nur bei 
Strafbeständen mit unter 
5 Jahren zulässig

Dr. Claudia Klier
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ben, auch Gesundheit bzw. Krank-
heit sowie vor allem Sucht spielen
eine essenzielle Rolle. 87 % haben
behandlungswürdige psychiatrische
Störungen. 40 % Aufmerksamkeits-
und Hyperaktivitätsstörungen und
60 % Drogenabhängigkeit, 15 % Au-
tismus Spektrum Störung und 8 %
Retardierung.

Bei den Süchten sind vor allem
auch die stoffungebundenen Süchte
zu nennen – wie zum Beispiel
Spielsucht, die zur Beschaffungs-
kriminalität führen. Wichtig ist die
grundlegende Erkrankung zu be-
handeln, nur dies kann zu einer ent-
scheidenden Veränderung führen.
Außerdem muss die Therapie nach
der Haft weitergeführt werden, da
beispielsweise Drogenerkrankun-
gen chronisch sind und langfristige
Angebote notwendig machen.

Was passiert therapeutisch im 
Jugendstrafvollzug?

Dr. Klier: Es gibt zahlreiche therapeu-
tische Angebote: seit 2005 ein Anti-
gewalt Training mit bisher 42 Teil-
nehmern in Gerasdorf, Drogenthe-
rapie in Einzel- und Gruppensetting
und  Aufmerksamkeits-Hyperaktivi-
tätsstörungsgruppen. Die Thera-
piestatistik bis Jänner 2008 zeigt 38
Einzeltherapien, 40 Teilnehmer bei
Gruppentherapien. Es gibt dazu 7
TherapeutInnen mit unterschied-
lichen Fachspezifika. Wichtig wäre
allerdings eine Weisung zur Weiter-
führung der Psychotherapie. Dies
scheitert an den Kosten.

Was sind die Problembereiche?

Dr. Klier: Insassen haben wenig Mög-
lichkeiten die Erprobung der Freiheit
in kleinen Schritten zu üben. Es gibt
keinen Wohngruppenvollzug. Gewalt
und Drogen in der Anstalt sind ein
Problem genauso wie die Entfernung
und der dadurch zu geringe Kontakt
zur Familie. Weiters haben die Insas-
sen Probleme im Sprachbereich,
beim Schreiben und Lesen und viele
haben keinen Schulabschluss – das
sind 61 % der Jugendlichen.

JustizwachebeamtInnen verfü-
gen über zu wenig pädagogische
und psychologische Ausbildung,
dies führt zu Überforderung bei

Insassen, die aggressives und impul-
sives Verhalten aufweisen, dem
auch in einem therapeutischen Kon-
text sehr schwierig zu begegnen ist.
Im System hat Recht und Gesetz-
mäßigkeit den Vorrang vor Therapie,
was sich kontraproduktiv auswirken
kann. Weiters sind durch die Stellen-
reduzierung bei den Beamten auch
laufend wichtige Freizeitaktivitäten
eingeschränkt worden wie zum
Beispiel die gemeinsame Abendge-
staltung, die sich nun in den Haft-
räumen vor dem TV abspielt.

Wie hoch ist der Anteil von Mädchen
im Strafvollzug?

Dr. Klier: Sie machen fünf Prozent
der Jugendlichen Häftlinge aus. Es
gibt bei Ihnen andere Risikofaktoren
wie z. B.: Teenager-Schwangerschaf-
ten, eine sehr geringe Rate an Be-
schäftigung und ein besonders ge-
ringes Maß an Ausbildung.

Wie kann man präventiv vorgehen?

Dr. Klier: Die beste Vollzugspolitik ist
eine gute Sozialpolitik. Verhaltens-
auffällige Kinder müssten nachge-
hend behandelt werden. Es muss
mehr Unterstützung für Problemel-
tern geben, aber auch eine bessere
Ausbildung für jene Personen, die
mit den Kindern in den ersten
Jahren konfrontiert sind, wie Kin-
dergärtnerInnen oder LehrerInnen
wie zum Beispiel Antigewalttraining
in den Schulen oder Peer-Mediato-
rInnen.

Wird genug getan?

Dr. Klier: Die größte Lücke neben den
fehlenden präventiven Maßnahmen
im Kindesalter ist die Therapie und
Nachbetreuung im Vollzug. Betreu-
tes Wohnen, Psychotherapie und
Arbeit sind hier die drei wichtigsten
Bereiche, in denen nachgebessert
werden müsste.

Genug wird im Sinne der Ge-
neralprävention getan. Aber der ein-
zelne Jugendliche  entwickelt sich
allein durch die Haft nicht positiv –
hier braucht es die genannten Be-
treuungsansätze um nachhaltig
„Rückfälle“ zu vermeiden und den
jungen Menschen in die Gesell-
schaft zu integrieren.

Die Erfolgsquote unserer foren-
sischen Rehabilitation liegt

bei 100 Prozent – freut sich der
Obmann von pro mente kärnten,
Primarius Dr. Thomas Platz, über
die „Forensische Rehabilitation“ im
Kärntner Liebenfels. „Unser Klien-
tel sind Menschen, die mit einer
psychischen Erkrankung eine
Straftat begangen haben. Das
reicht von leichten Delikten bis
zur Körperverletzung,“ erklärt Dr.
Thomas Platz.

Die psychisch kranken Men-
schen kommen hierbei nicht aus
dem normalen Strafvollzug, son-
dern sind aufgrund ihrer Erkran-
kung laut Gesetzt schuldunfä-
hig. Platz weiter: „In der Regel
erfolgt im Krankenhaus die Akut-
behandlung und dann kommt
die ganze Rehakette“. Hier küm-
mern sich multiprofessionelle
Betreuer um die psychisch kran-
ken Menschen. „Bei der Auswahl
der zukünftigen Reha-Bewohner
wird besonders genau hinge-
schaut, wobei hier immer der
Richter das letzte Wort hat,“
schildert Dr. Platz die Situation.
Bei der Rehabilitation steht die
Reintegration der psychisch kran-
ken Menschen in die Gesell-
schaft an erster Stelle. Der Ta-
gesablauf mit Selbstversorgung
und Lernprogrammen ist strikt
geregelt. „Falls alles nach Wunsch
verläuft, kommen jene Men-
schen, die eine Ausbildungsfähig-
keit erlangt haben, in eine Ar-
beitsrehabilitation. Damit sind
jene Menschen 100 prozentig
bereit, Teil der Gesellschaft zu
werden,“ sagt Platz.

erfolgsquote
100 prozent
D



übergangswohnhaus:
reintegration als ziel

den, Stellen von Anträgen, Unterstüt-
zung bei der Gestaltung der Freizeit
und der Tagesstruktur sind einige
wesentliche Grundlagen um Schritt
für Schritt wieder Fuß zu fassen. Das
neue Übergangswohnhaus kann für
die Dauer von zwei Jahren in An-
spruch genommen werden.

In der angrenzenden Tagesstruktur
erhalten die Klienten die Möglichkeit,
unter professioneller Begleitung einer
Beschäftigung nachzugehen. Die
Freizeit- und Beschäftigungsangebote
helfen, die Gleichförmigkeit des Tages
zu durchbrechen und dem Alltag wie-
der Inhalt und Sinn zu geben. Neben
theaterpädagogischen Angeboten,

Psychoedukation und Rückfallpro-
phylaxe und Freizeitgestaltung erfolgt
hier das Training spezifischer Fertig-
keiten. Die Probleme der Klienten, die
aus einem forensischen Grund ent-
standen sind, sind um einiges kom-
plexer als die, die aus einer Krise auf-
grund einer schwierigen Lebens-
veränderung entstanden sind. Die
Behandlung dieser Probleme dauert
meist auch längere Zeit, wobei die
enge Zusammenarbeit in einem klar
definierten Netzwerk von wesent-
licher Bedeutung ist.

pro mente steiermark
Tel.: 0699/160 400 29

www.promentesteiermark.at

Diel des neuen Angebotes ist es,
den Bewohnern einen betreuten

Übergang aus dem Maßnahmen-
vollzug zur Erprobung ihrer Freiheit
zu bieten. Gäbe es nicht eine struk-
turierte und begleitete Form des
langsamen Übergangs in die Gesell-
schaft, würde dies nach jahrelan-
gem Strafvollzug zu einer Überfor-
derung führen.

Unterstützung, Anleitung und
Kontrolle zur Einhaltung der richter-
lichen Weisungen, Unterstützung bei
der Arbeits- und Wohnungssuche,
Erstellen von Finanzierungsplänen,
Entschuldungsmaßnahmen, Unter-
stützung beim Aufsuchen von Behör-

In der Steiermark konnte das erste Übergangswohnhaus mit angrenzender Tages-
struktur für forensisch-psychiatrische Klienten von pro mente in der Steiermark
eröffnet werden.

21

pro mente austria

Z



22

pro mente austria

Cornelia Schaumburg
Basiswissen:
Maßregelvollzug
2. Auflage, Bonn 2005
ISBN 978-3-88414-334-6
144 Seiten.

Arbeit im Maßregelvollzug – das stellt
höchste Anforderungen an die dort Täti-
gen: die therapeutische Arbeit soll nach-
sozialisierend auf die Untergebrachten
wirken, gleichzeitig muss aber auch die
Sicherheit der Bevölkerung gewährleistet
sein. Dieses Buch beschreibt die täglichen
Aufgaben und Probleme. Die Autorin ver-
mittelt kenntnisreich die gesetzlichen
Grundlagen für den Maßregelvollzug, be-
leuchtet die Zusammenarbeit zwischen
Maßregelvollzugseinrichtungen und juris-
tischen Institutionen und schafft so das
Verständnis für die Rahmenbedingungen
der jeweils anderen Seite.

Der Eppendorfer 6/2003: „Klein, prak-
tisch, gut – und unbedingt empfehlens-
wert.“

Gernot Hahn
Rückfallfreie Sexual-
straftäter Salutogeneti-
sche Faktoren bei ehe-
maligen Maßregelvoll-
zugspatienten For-
schung für die Praxis/
Hochschulschriften,
1. Auflage, Bonn 2007
ISBN 978-3-88414-415-2
416 Seiten.

Diese Arbeit gibt einen ersten Einblick in
die Lebenswelten rückfallfreier Sexual-
straftäter. Die protektiven Faktoren wer-
den nicht nur benannt, es wird auch ge-
zeigt, wie sie im stationären und ambulan-
ten Setting konkret gefördert werden kön-
nen. Herbert Steinböck in Recht & Psychia-
trie 2/2008: „Es gibt Bücher, die man ohne
falsches Pathos als Meilensteine bezeich-
nen kann. Gernot Hahns Buch gehört
zu diesen.“

Nahlah Saimeh (Hg.)
Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung
Maßregelvollzug als
soziale Verpflichtung
Fachbücher, 1. Auflage,
Bonn 2006, ISBN 978-3-
88414-417-6, 288 Seiten.

Gravierende Veränderungen in der Ar-
beitswelt und die damit verbundene Frage
nach der eigenen Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben lassen bei weiten Teilen
der Bevölkerung das Gefühl existenzieller
Bedrohung entstehen. Dieses Bedrohungs-
erleben spiegelt sich in verstärkter Krimi-
nalitätsfurcht und dem Ruf nach härteren
Strafen für Straftäter wider.

Die in diesem Band dokumentierte 21.
Eickelborner Fachtagung 2006 diskutierte
das Spannungsfeld zwischen ethischen
Grundfragen und gesellschaftlichen He-
rausforderungen, u. a.: Wie weit kann und
darf die Haftung gehen? Wie viel Anspruch
auf Rehabilitation hat ein Mensch? Welche
normativen Werte gelten in unserer Ge-
sellschaft? Wie sinnvoll ist die Grenzzie-
hung zwischen Maßregel und Justizvoll-
zug? Was können wir tun, um in der
Behandlung der Patienten gesellschaft-
lichen Ansprüchen gerecht zu werden.

weiters empfohlene literatur
von fachleuten:

Bernd Volckart
Maßregelvollzug, ISBN 3-472-05015-2

Torsten Klemm
Delinquenz, Haftfolgen und Therapie mit
Straffälligen, ISBN 3-934015-33-6

Thomas Hax-Schoppenhorst
Professionelle psychiatrische Psychiatrie,
ISBN 3-456-83836-0

DSA Mag. Liane Halper-Zenz
start pro mente

Anja Niederreiter, pro mente plus

burgenland
Feierliche Eröffnung 

Ende Mai wurde das neue Zent-
rum für medizinische Rehabilitation
für Menschen mit psychischen Er-
krankungen im Sonnenpark am
Neusiedler See der Öffentlichkeit
präsentiert. Unter den vielen Fest-
gästen waren unter anderem: Univ.-
Prof. Dr. Karl Dantendorfer (Obmann
pro mente Wien), Dr. Claudia Kiler
(Medizinische Leitung des Sonnen-
parks), Andreas Steiner (Bürgermeis-
ter Podersdorf am See) Dr. Peter Re-
zar (Landesrat) und Landeshaupt-
mann Hans Niessl.

pro mente wien
presse@promente-wien.at

oberösterreich
Seminarkultur/Eröffnung

Am 17. Mai eröffnete Landes-
hauptmann Dr. Josef Pühringer das
neue Seminar- und Kulturhaus von
pro mente Oberösterreich am We-
senufer. Durch das neue Seminar-
zentrum werden für die gesamte Re-
gion Sauwald wichtige touristische
und kulturelle Impulse gesetzt so-
wie gemeindenahe Arbeitsplätze für
Menschen mit psychischen und so-
zialen Problemen geschaffen.
Tel.:07718/20090, Fax:07718/20090 - 190 

office@seminarkultur.at

steiermark
Lebensinhalt

Für Menschen mit psychischen Be-
einträchtigungen bietet pro mente
steiermark die Maßnahme Tages-
struktur seit kurzem an zwei Stand-
orten in der Stadt Graz an. Ziel der Ta-
gesstruktur ist es, Menschen mit psy-
chischen Beeinträchtigungen zu un-
terstützen, eigene Ressourcen zu
erkennen und zu stärken um indivi-
duelle Lebensgestaltung zu entwi-
ckeln, sich wieder ein soziales Netz-
werk aufzubauen oder weiter auf-
rechterhalten zu können, aber auch
um sich auf weitere arbeitsrehabilita-
tive Maßnahmen vorzubereiten. Von
Betroffenen kann die Tagesstruktur
tageweise (1 – 5 Tage) im Ausmaß von

Berichte aus Bücher zum Thema



max. 35 Wochenstunden in Anspruch
genommen werden. Infos unter:

www.promentesteiermark.at

kärnten
Anti Aging Medicine Center

Kärnten hat als erstes österreichi-
sches Bundesland ein „Anti Aging
Medicine Center“, Betreiber der neu-
en Institution ist pro mente Kärnten.
Das Center ist in Klagenfurt behei-
matet und orientiert sich an Kon-
zepten der Weltgesundheitsorga-
nisation WHO. Ziel ist es allen Men-
schen zur persönlichen Stärkung
ihrer Gesundheit (Empowerment)
zu befähigen. Wer im Alter aktiv
werden oder sein will, muss seine
Stärken und Schwächen kennen.
Das Kärntner Angebot besteht im
Wesentlichen aus den vier Kom-
ponenten „Age-Scan“, „Wellness“,
„Anti-Aging Therapie“ und „Empo-
werment“. Am Beginn steht die
Grunduntersuchung mit einem spe-

ziellen von der technischen Univer-
sität München entwickelten Scan-
Gerät. Durch dieses wird das „wahre
Alter“, und etwaige Schwachstellen
ermittelt.

Es ist also die Basis für die weitere
gezielte Vorgangsweise. Dem Anti
Aging Medicine Center steht für das
Folgeprogramm ein multiprofessio-
nelles Team von Ärzten, Therapeuten
und anderen Fachleuten zur Verfü-
gung. Teil jeder Gesundheit ist auch
das psychische Wohlbefinden. Der
Obmann von pro mente Kärnten,
Primarius Dr. Thomas Platz, bringt
alles auf den Punkt: „Anti- Aging be-
deutet länger gesund leben. Das
Konzept von pro mente Kärnten ist
in der Koordination aller Dienstleis-
tungen absoluter Vorreiter. – Unsere
Kunden sind in einem medizinischen
Kompetenzwerk eingebettet.“    – ha

Rückfragen: pro mente kärnten
Mag.Andrea Pacher,Tel.:0664 622 15 710

den Bundesländern

Im Zentrum von Bürmoos gibt es jetzt das Café Central – ein öffentlich zu-
gängliches Café für die gesamte Bevölkerung. Es ist ein Treffpunkt für Jung
und Alt.Betreiber des neue Cafés ist Pro Mente Salzburg.Das Café Central wird
als Soziale Firma geführt und unterstützt Menschen mit psychischen und/
oder sozialen Beeinträchtigungen, die entweder

● in Form eines Praktikums über das Arbeitstrainingszentrum ihre 
Arbeits- und Leistungsfähigkeit in einem gastronomischen Bereich aus-
bauen bzw. abklären können

● oder sich in Berufsunfähigkeits-Pension befinden und eine 
tagesstrukturierende Maßnahme in ihrer Region wichtig für ihre 
Stabilisierung ist

● oder für die ein Dienstverhältnis in einem geschützten Rahmen die einzige 
Möglichkeit einer erfolgreichen Integration bildet

Öffnungszeiten vorerst von DI – SO, 11 – 18 Uhr

pro mente salzburg
Gem. ges. f. psych. u. soz. Rehab. mbH,

Café Central, Kerstin Rattensberger, Ignaz-Glaser-Str. 16, 5111 Bürmoos

café central in bürmoos als
treffpunkt für jung und alt

Da das Thema Frauenförde-
rung und -unterstützung ge-

rade im letzten Jahr vielerorts
diskutiert und propagiert wurde,
setzte sich der ATZ Salzburg
ebenfalls intensiv mit der The-
matik auseinander und überleg-
te, was er seinen TeilnehmerIn-
nen bieten könnte. Somit wurde
eine Bedarfserhebung bei psy-
chisch erkrankten Frauen aller
Altersgruppen, die im ATZ ein
Training absolvierten, durchge-
führt. Die Auswertung ergab,
neben zahlreichen anderen The-
men, ein Bedürfnis nach viel
mehr Information in den Schwer-
punkten: Psychopharmaka und
Gewichtszunahme, Psychophar-
maka und Hormone, Stärkung
des Selbstvertrauens, Kombina-
tion: Arbeit und Kinder.

Ziel der Gruppe ist die Gen-
dersensibilisierung von Frauen
für Frauen. Die erste Gruppe fand
im Februar zu je 6 Mal 1,5 Stun-
den statt. Das Feedback der Teil-
nehmerInnen war durchwegs
positiv, jedoch schien die Fre-
quenz der Treffen fast zu knapp
um alle Bedürfnisse und The-
menwünsche abzudecken. Zu-
sätzlich zu dieser Gruppe er-
scheint nun pro Quartal der
Newsletter: „ATZ-fe-mail“ von
Frauen für Frauen, um spannen-
de Themen, interessante Berichte
und offene Interessen plakativ
darzustellen.

pro mente salzburg
Arbeitstrainingszentrum

Mag.( FH) Bettina Lanzerstorfer 
Angerstr. 10, 5071 Siezenheim

pms.atz.holz@
promentesalzburg.at

lilith-frauen
im gespräch
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pro mente austria
Ö S T E R R E I C H I S C H E R  D A C H V E R B A N D
D E R  V E R E I N E  U N D  G E S E L L S C H A F T E N
F Ü R  P S Y C H I S C H E  U N D  S O Z I A L E  G E S U N D H E I T
A U S T R I A N  F E D E R AT I O N  F O R  M E N TA L  H E A LT H

bundessekretariat

Telefon: 0732 / 78 53 97
Fax: 0732 / 78 54 47
E-Mail: office@promenteaustria.at
www.promenteaustria.at

mitglieder von pro mente austria

arcus sozialnetzwerk gemeinnützige gmbh
4152 Sarleinsbach, Marktplatz 11
Tel.: 07283/8531, Fax:07283/8531230
E-Mail: office@arcus-sozial.at

arge sozialdienst mostviertel
3300 Amstetten, Lorenz-Buschl-Straße 3
Tel./Fax: 07472/69900, E-Mail: sdm-amstetten@aon.at

aks sozialmedizin gmbh
6900 Bregenz, Rheinstraße 61, Tel.: 05574/202-0
Fax:05574/202-9, E-Mail: office@aks.or.at

gesellschaft für psychische gesundheit – 
pro mente tirol
6020 Innsbruck, Karl-Schönherr-Straße 3
Tel.: 0512/585129, Fax: 0512/585129-9
E-Mail: direktion@gpg-tirol.at

gesellschaft zur förderung seelischer gesundheit
8010 Graz, Plüddemanngasse 45, Tel.: 0316/931757
Fax: 0316/931760, E-Mail: office@gfsg.at

hpe österreich, hilfe für angehörige und freunde 
psychisch erkrankter
1070 Wien, Bernardgasse 36/4/14, Tel.: 01/5264202
Fax: 01/5264202-20, E-Mail: office@hpe.at

österreichische gesellschaft 
für gemeindenahe psychiatrie
LNK Wagner-Jauregg, 4020 Linz,Wagner-Jauregg-Weg 15
Tel.: 0732/6921-22001, Fax: 0732/6921-22004
E-Mail: hans.rittmannsberger@gespag.at

pgd psychosoziale gesundheitsdienste gmbh
6850 Dornbirn, Färbergasse 15 Rhombergsfabrik, rot 17
Tel.: 05572/32421-0, Fax: 05572/32421-4
E-Mail: office@pgd.at

pro mente burgenland
7000 Eisenstadt, Lisztgasse 1/Top III
Tel./Fax: 02682/65188 oder 0664/5489141
E-Mail: office@promente-bgld.at

pro mente kärnten
9020 Klagenfurt,Villacher Straße 161, Tel.: 0463/55112
Fax: 0463/50125, E-Mail: office@promente-kaernten.at

pro mente niederösterreich
2020 Hollabrunn, Robert-Löffler-Straße 20
Tel.: 02952/2275-630, Fax: 02952/2275-632
E-Mail: psychiatrie@khhollabrunn.at

pro mente oberösterreich
4020 Linz, Lonstorferplatz 1, Tel.: 0732/6996-0 
Fax: 0732/6996-80, E-Mail: office@promenteooe.at

pro mente plus
Lonstorferplatz 1, 3.Stock, 4020 Linz
Tel.: 07224/66136-13, E-Mail: office@promenteplus.at
www.promenteplus.at

pro mente salzburg
5020 Salzburg, Südtirolerplatz 11/1 
Tel.: 0662/880524-124, Fax: 0662/880524-109
E-Mail: pms@promentesalzburg.at

pro mente steiermark
8010 Graz, Leechgasse 30
Tel.: 0316/71424540, Fax: 0316/714245-44
E-Mail: zentrale@promentesteiermark.at

pro mente wien
1040 Wien, Grüngasse 1A
Tel.: 01/5131530, Fax: 01/5131530-350
E-Mail: office@promente-wien.at

psychosozialer dienst burgenland gmbh
7000 Eisenstadt, Franz-Liszt-Gasse 1/III
Tel.: 057979/20000, Fax: 057979/2020
E-Mail: psd@krages.at

start – sozialtherapeutische arbeitsgem. tirol
6020 Innsbruck, Karmelitergasse 21
(Gasser-Areal), Tel.: 0512/584465, Fax: 0512/584465-4
E-Mail: office@verein-start.at

verein pro humanis
8010 Graz, Conrad-v.-Hötzendorf-Straße 23
Tel.: 0316/827707, Fax: 0316/827707-4
E-Mail: office@prohumanis.at

werkstätte „opus“
1070 Wien, Neubaugasse 33/1/6
Tel./Fax: 01/5260699, E-Mail: opus@gmx.at


